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Dem Ersuchen des Bundesministeriuns für Landesverteidigung entsprechend 

übermittelt die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien ihrer zu 

dem oben genannten Gesetzentwurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte un 

gerallige Kenntnisnahme. 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

BundeswIrtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfall!i}S 

Btndesm1nisteriun :fUr 
Landesverteidigung 

Dalpfsch1ffstraße 2 
1033 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 65 05 Datum 

GZ 10.041/281-1.14/87 
5.11.1987 

RGp 350/87/Wr/Fe 

Betreff 

Wehrrechtsänderungsgesetz 1988 

4298 ~~.12.87 

Die BundeskarImer dankt :fUr die Ubenni ttlung des gegenständlichen Novellie

n.ngsentwurfes und ninmt hiezu wie ~olgt Stellung: 

Zu§36Abs1 

§ 36 Abs 1 4. Satz des Wehrgesetzes idgF sieht vor, daß Einberufungen auch 

:fUr freiwillig Waffenübende , sofern militärische Erfordernisse nicht entge

genstehen, mindestens acht Wochen vor dem E1nberufungstag zuzustellen sind. 

Im Hinblick darauf, daß viele freiwillig WaffenUbende sich. oft erst sehr 

kurzfristig zu solch.en tJbungen entscheiden, soll run diese Frist ersatzlos 

gestrichen werden. Gegen diesen Änderungsvorsch.lag bestehen insoweit schwe~ 

wiegende Bedenken, als außeracht gelassen wird, daß es sich. bei einem Groß.

teil der in Frage koomenden freiwillig WaffenUbenden un Arbe i tnel'Iner han

del t, deren.Arbei tgeber durch deren .Abwesenhei t in extreIoo Disposi tioos

schwierigkei ten karmen kömlen. Das beweisen schal jetzt die unzähligen Be

frei1..'l'lgsverfahren pro Jahr, sowie der Unstand, daß es bei längerfristig vo~ 

hersehbaren Einberufungen zu Kade~ oder TruppenUbungen oft nahezu lI'li.ibe~ 

windbare Hindernisse gibt. Dies wäre bei derart kurzfristigen Einberufungen 

- wie vorgesehen - in noch stärkeren .Ausmaß der Fall. Es müßte, ähnlich wie 
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bei der Einberufung zun Grundwehrdienst, eine Versti:indigungsfrist von minde

stens vier Wochen vorgesehen werden. 

Zu § 41 a Abs 2 

Hier wird die ausdrUckliche Zustimnung des Wehrpflichtigen zur Versetzung 

von Reservestand in den Milizstand gefordert. Geht man daven aus, daß die 

Versetzung in den Reservestand "mangels Bedarfes fUr eine Verwendung in der 

Einsatzorganisation ven Amts wegen" erfolgen kann, und andere Wehrpflichtige 

ahne ihre Zustinmung aus dem Präsenzstand in den Milizstand versetzt werden 

können, so ist das Zustinmungserfordemis fUr eine Überstellung aus dem Re

servestand in den Milizstand eine ungerechtfertigte Bevorzugung dieses Pe~ 

Balenkreises. 

Zu § 41 b Abs 3 

ZU den angeführten Vorberei tungstätigkei ten sollte ZlIIl1ndest in den Erläute

I'U'lgen klargesteIl t werden, daß diese keine (bezahlten) FreistellungsanspI'Ü

ehe gegenUber dem Arbeitgeber auslösen. 

ZU § 43 Abs 2 . 

Die Regelung ist entbehrlich, da die Erlaubnis ZlJJl Tragen der Unifonn wäh

rend der freiwilligen Milizarbeit durch § 2 a und den darin zitierten § 41 b 

Abs 3 bereits ausreichend geregel t ist. 

ZU§51Z1 

Die bisherige Fornulierung des § 51 Z 1 (taxati ve .Au:f'zählung Uber den Rege

lungsinhalt des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes) muß jedenfalls erhalten 

bleiben. 

Grundsätzliches: 

Neben den angefUhrten Änderungs- bzw. ErgänzungswUnschen zu dem vorliegenden 

Entwurf erlaubt sich Bundeskan1ner nachstehende Vorschläge Zll unterbrei ten: 

Im Falle der Anregung einer Befreiung VOOl ordentlichen und außerordentlichen 

Präsenzdienst aus gesamtwirtschaftlichen Interessen durch ein Unternehmen 

muß nach der gegenwärtigen Rechtslage bei Nichtstattgebung kein Bescheid e~ 
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lassen werden, da es sich un eine Befreiung von Amts wegen handelt. Es be

steht also keine Mögliehkei t, die Richtigkeit dieser Entscheidung 2'll Ube~ 

prUfen. Es wäre doch sinnvoll, einen entsprechenden Tatbestand in § 6 zu 

nonnieren, dam1 t derartige negative Entscheidungen an die Beschwerdekarrnis

sion herangetragen werden können. 

Desweiteren wird grundsätzlich zur Uberlegung gestellt, ob nicht eine eigene 

Waffengattung - ein sogenannter "wehN1rtschaf'tlicher Dienst" - zu kcnzipie

ren wäre. DiesbezUgliche Vorbesprechungen wurden ja anläßlich der Kootaktge

spräche zwischen der Karrmerorganisation und dem do Bundesm1n1steriun in 

Hernstein am 28. und 29. Oktober 1987 bereits gefUhrt. Diese neuzuschaffende 

Waffengattung soll es Unteznehmem und leitenden Angesteil ten ennöglichen, 

Wehrdienstleistungen in besonderer Form, vor allem in bemg auf eine mög

lichst groBe Wirtschaftsnähe zu erbringen. 

In Extremf"ällen könnte dadurch ennögl1cht werden, daß Untemel'Jner bzw lei

tende Angestellte, die fUr die militärische Landesverteidigung auf GIUld ih

rer Stellung in der Wirtschaft (zB in wehIw1rtschaf'tlich besonders bedeutsa

men Branchen) wichtig erscheinen, nach ihrer Grundausbildung ihren W~ 

dienst an ihrem Arbeitsplatz in der Wirtschaf't leisten. FUr den Gessntbe

reich wehrdienstpflichtiger Unternehmer und lei tender Angestell ter besooders 

bedeutsam wäre die Mögliehkei t t nach diesem Konzept auch Waffentibungen an 

wehrwirtschaftlich wichtigen Arbeitsplätzen in der Wirtschaft zu leisten • 

. Uberdies könnte dadurch dazu beigetragen werden, die 1mner wieder als Vo~ 

bild dargestell te Schweizer Harmonisierung von Reserveoffiz1erskarrieren mit 

wirtschaf'tiehen Positionen Sehri tt fUr Sehrt tt zu erreichen. 
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